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Rechtsfrage

Gilt das Verursacherprinzip im Kostenrecht in Verfahren wegen Folgenbeseitigung
zwecks  Rückabwicklung  infolge  von  Grundrechteverletzung  uneingeschränkt  oder
können Billigkeitserwägungen herangezogen werden?

Tenor

Das  deutsche  Kostenrecht  folgt  insgesamt  dem  Verursacherprinzip.  Das
Verursacherprinzip (engl. polluter pays principle) besagt, dass Kosten, die als Folge
eines bestimmten Tuns oder Unterlassens entstehen, dem Verursacher zuzurechnen
sind.  Dieses  im  deutschen  Kostenrecht  uneingeschränkt  verankerte
Verursacherprinzip ist erkennbar auch Grundlage im europäischen Kostenrecht. Das
ergibt sich aus den Art. 34 und 50 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten in der Fassung des Protokolls Nr. 11.

Lizenz

Diese Expertise aus dem Rechtsstaatsreport der Grundrechtepartei ist lizenziert
unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe

unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Expertise

Das  deutsche  Kostenrecht  folgt  insgesamt  dem  Verursacherprinzip.  Das
Verursacherprinzip (engl.  polluter  pays  principle)  besagt,  dass  Kosten,  die  als
Folge  eines  bestimmten  Tuns  oder  Unterlassens  entstehen,  dem  Verursacher
zuzurechnen sind.

Mit  dem Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes am 23.05.1949 wurden die drei
Gewalten gemäß  Art. 1 Abs. 3 GG an die Freiheitsgrundrechte als sie unmittelbar
geltendes Recht gebunden. Gemäß  Art 1 Abs. 2 GG sind die Freiheitsgrundrechte
unverletzlich.

Von  diesem  Tage  an  haben  nach  dem  Verursacherprinzip  der  Gesetzgeber,  die
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung bei Grundrechteverletzungen im Wege
der Folgenbeseitigung durch Rückabwicklung in jedem Fall auch die vollen Kosten
des Verfahrens einschließlich der Nebenkosten zu tragen.

Billigkeitserwägungen dürfen keine Rolle spielen, da gemäß Art. 1 Abs. 3 und 2 GG
Grundrechteverletzungen verboten sind.

Billigkeit ist  im  Recht  die  Beurteilung  eines  Rechtsfalles  nach  dem natürlichen
Empfinden dafür, was gerecht ist.

Der lateinische Ausdruck dafür Bonum et aequum, bono et aequo (engl. good and
equitable)  Gutes  und  Gleiches  (Angemessenes) stammt  aus  dem  römischen
Zivilrecht. Das Begriffspaar ist Teil der zivilrechtlichen Naturrechtslehre.

Soweit  in  öffentlich-rechtlichen  Verfahren  auf  vorkonstitutionelles  oder
konstitutionelles Kostenrecht abgestellt wird, das Billigkeitsentscheidungen zulässt,
bedarf es der Anpassung an das Bonner Grundgesetz als ranghöchster Rechtsnorm
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der Bundesrepublik Deutschland in der Weise, dass jede Art von Billigkeitserwägung
zu Lasten des Grundrechteträgers ausgeschlossen ist.

Der  Bundesgesetzgeber  hat  das  reine  Verursacherprinzip  bereits  im
Bundesverfassungsgerichtsgesetz  vom 13.03.1951  im §  34  Abs.  1  geregelt.  Dort
heißt es:

»Das Verfahren des Bundesverfassungsgerichts ist kostenfrei.«

Dieses  Prinzip  der  Kostenfreiheit  in  öffentlich-rechtlichen  Verfahren  wegen
Folgenbeseitigung zwecks Rückabwicklung infolge von Grundrechteverletzung ergibt
sich  generell  unverbrüchlich  aus  der  Vorschrift  des  §  34  Abs.  1  BVerfGG in
Verbindung mit Art. 1 Abs. 3 GG, der sog. Leitnorm

Die  nachfolgenden  Grundrechte  binden  Gesetzgebung,  vollziehende  Gewalt
und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

sowie mit Artikel 1 Abs. 2 GG

Das  Deutsche  Volk  bekennt  sich  darum  zu  unverletzlichen und
unveräußerlichen  Menschenrechten  als  Grundlage  jeder  menschlichen
Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

mit der Folge, dass der Grundrechtsträger das Einfordern seiner ihm grundgesetzlich
verbürgten Grundrechte uneingeschränkt, also auch kostenfrei, durchsetzen können
muss.

Dieses im deutschen Kostenrecht uneingeschränkt verankerte Verursacherprinzip ist
erkennbar auch Grundlage im europäischen Kostenrecht. Das ergibt sich aus den Art.
34 und 50 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten in
der Fassung des Protokolls Nr. 11.

Für die vollziehende Gewalt  bedeutet das uneingeschränkte Verursacherprinzip  in
den Fällen, in denen von Amts wegen die Folgenbeseitigung zwecks Rückabwicklung
wegen einer erfolgten Grundrechteverletzung vorzunehmen ist, dass als Auswirkung
der  Schadenminderungspflicht  die  Rückabwicklung  ohne  Verweisung  auf  den
Rechtsweg vorzunehmen ist, der Grundrechtsträger gleichwohl nicht gehindert ist,
das  Folgenbeseitigungsverfahren  zwecks  Rückabwicklung  wegen  Grundrechte-
verletzung gemäß  Art. 19 Abs. 4 GG vor den ordentlichen Gerichten anhängig zu
machen.

Für die Rechtsprechung gilt gleiches.

Dazu  hat  das  BVerfG  in  seiner  Entscheidung  vom  7.  Mai  1957  in  1BvR  289/56
entschieden:

»Art. 1 Abs. 3 GG kennzeichnet nicht nur grundsätzlich die Bestimmungen
des  Grundrechtsteiles  als  unmittelbar  geltendes  Recht,  sondern  bringt
zugleich den Willen des Verfassungsgebers zum Ausdruck, dass der Einzelne
sich der öffentlichen Gewalt gegenüber auf diese Normen als auf Grundrechte
im Zweifel soll berufen können.«

Einschlägig sind auch die Ausführungen von dem Staatsrechtslehrer und Präsidenten
des Nds. Staatsgerichtshofes in Bückeburg Prof. Dr. Jörn Ipsen in seinem Lehrbuch
Staatsrecht II, 10. Auflage, Rn 61+65 sowie 13. Auflage, Rn. 71+79:

»Den  Grundrechten  kommt insoweit  eine  Vergewisserungsfunktion  zu,  die
geeignet  ist,  Untertanengeist  und  obrigkeitsstaatliche  Attitüde  zu
überwinden. Hierzu gehört, dass der Bürger sich auf seine Grundrechte beruft
— auf sie ›pocht‹ und nicht der einzelne hat darzulegen, dass er zum Handeln
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berechtigt  (befugt,  ermächtigt)  ist;  der  Staat  muss  umgekehrt  seine
Maßnahmen am Maßstab der Grundrechte rechtfertigen.«

Im Kommentar zum Gerichtsverfassungsgesetz,  § 16 GVG, von Kissel/Mayer unter
der  Rdn.  93  und  94  wurde  unter  Berufung  auf  die  Entscheidung  des  BVerfG  in
BVerfGE 49, 252 und in BVerfGE 46, 34 kurz und bündig zusammengefasst:

Durchsetzung der Grundrechte:

»Die  Notwendigkeit  der  Effektivität  des  Rechtsschutzes  ist  nicht  nur
zeitlich-formell.  Der  grundrechtliche  Anspruch  auf  einen  effektiven
Rechtsschutz  bedeutet  auch,  dass die Gerichte im jeweiligen Verfahren
der normativen Geltung der Grundrechte tatsächliche Wirkung verschaffen
müssen. Sie haben nicht nur negative Verpflichtung, mit der Verfassung
nicht  in  Einklang  stehende  Eingriffe  in  grundgesetzliche  Bereiche  zu
unterlassen,  sondern  auch  die  positive  Verpflichtung,  die  Grundrechte
durchzusetzen. Deshalb hat die Anwendung des Verfahrensrechts wie das
Gerichtsverfassungsrecht  nicht  nur  der  Sicherung  eines  geordneten
Verfahrens zu dienen, sondern sie ist im grundrechtsrelevanten Bereich
auch das Mittel,  dem Grundrechtsträger zu seinem verfassungsmäßigen
Recht zu verhelfen. Demgemäß muss das Verfahrensrecht, damit auch das
Gerichtsverfassungsrecht,  im  Blick  auf  die  Grundrechte  ausgelegt  und
angewendet werden. Bei mehreren Auslegungsmöglichkeiten ist diejenige
zu  wählen,  die  dem  Gericht  ermöglicht,  die  Grundrechte  der
Verfahrensbeteiligten durchzusetzen und zu verwirklichen.

Das  aus  dem Rechtsstaatsprinzip  folgende  staatliche  Rechtsprechungs-
monopol bedeutet die staatliche Justizgewährungspflicht überhaupt. Das
angerufene  Gericht  ist  verpflichtet,  eine  prozessual  ordnungsgemäß
zustande kommende und im Einklang mit dem materiellen Recht stehende
Entscheidung zu treffen.«

Entsprechendes hat das BVerfG in seiner Entscheidung vom 2. Dezember 1986 
– 1 BvR 1509/83 – ausgeführt:

»Es  gehört  zu  den  Aufgaben  eines  jeden  Gerichts,  im  Rahmen  seiner
Zuständigkeit  bei  Verfassungsverletzungen  Rechtsschutz  zu  gewähren.
(vgl. BVerfGE 47, 144 [145]; 68, 376 [380]).«

Abschließend  ist  festzustellen,  dass  das  im  deutschen  Kostenrecht  verankerte
Verursacherprinzip  in  öffentlich-rechtlichen  Folgenbeseitigungsverfahren  zwecks
Rückabwicklung wegen Grundrechteverletzung uneingeschränkt gelten muss, weil seit
dem Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes unverbrüchlich gemäß Art. 1 Abs. 3 und
1  GG i.V.m.  Art.  20  Abs.  3  GG i.V.m.  Art.  79  Abs.  3  GG (Ewigkeitsgarantie)
Grundrechtsverletzungen weder vom Gesetzgeber, der vollziehenden Gewalt noch der
Rechtsprechung verübt werden dürfen. Das bedeutet, dass der Gesetzgeber keine die
Freiheitsgrundrechte verletzenden Vorschriften erlassen bzw. gelten lassen darf, die
vollziehende  Gewalt  keine  die  Freiheitsgrundrechte  verletzenden  Verwaltungsakte
erlassen  oder  fortgelten  lassen  darf  und  die  Rechtsprechung  keine  die
Freiheitsgrundrechte  verletzende  Vorschriften  anwenden,  für  verfassungskonform
erklären,  die  Freiheitsgrundrechte  verletzende  Verwaltungsakte  bestätigen  und die
Freiheitsgrundrechte  verletzende  Urteile  und  Beschlüsse  erlassen  darf.  Da  das
Kostenrecht  generell  der  Entscheidung  in  der  Hauptsache  folgt,  muss  das
Verursacherprinzip  bei  Grundrechteverletzungen  uneingeschränkt  gegen  den
Grundrechteverletzer  wirken,  was  bedeutet,  dass  für  den  Grundrechteverletzten
absolute  Kostenfreiheit  zu  herrschen  hat.  Für  die  aus  dem  zivilen  Naturrecht
stammenden  Billigkeitserwägungen  ist  in  öffentlich-rechtlichen  Verfahren  von
verfassungsrechtlicher Art kein Raum.
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Da der Bundesgesetzgeber,  abgesehen von der Vorschrift  in  § 34 Abs.  1 BVerfGG,
bisher  keine  eindeutigen  Kostenregelungen  im  Sinne  des  Bonner  Grundgesetzes
getroffen hat, sind diese aus Gründen der Rechtssicherheit zu erlassen. Kollidierende
Vorschriften sind aufzuheben.

Rechtsvergleichende Hinweise

1.  Expertise  zur  Rechtsfrage: »Wurden  die  Wahlen  zu  den  Bundestagen  der
Bundesrepublik Deutschland seit dem 14. August 1949 in Übereinstimmung mit den
verfassungsrechtlichen Vorschriften der Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 2
GG und Art. 38 GG abgehalten?«
https://rechtsstaatsreport.de/wahlgesetze/
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